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Arbeitsstoffe

Was sind (biologische) Arbeitsstoffe?

…die bei der Arbeit verwendet werden.
(§ 2 ASchG)



Biologische Arbeitsstoffe

= Mikroorganismen, Zellkulturen

und Humanendoparasiten

die Infektionen, Allergien oder toxische Wirkungen 

beim Menschen hervorrufen könnten

Gefährliche Arbeitsstoffe

sind explosionsgefährliche, brandgefährliche und 

gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe 

sowie

(§ 40 ASchG)



A: menschliches Haar (0,066 mm dick)

B: Bakterien (E.coli; 0,001 mm dick)

C: Bakterium / Säugetierzelle / Virus



Schimmelpilze



Viren

Grafik: GraphicsRF, Orkidia 

– Adobe Stock
Corona-Virus



Severe Acute Respiratory Syndrome 

CoronaVirus type 2
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© Hinker, Seibert: Pilze in Innenräumen und am Arbeitsplatz



Biologische Abwasserreinigung; biologische Stufe in Kläranlagen
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Landwirtschaft

Bodensanierung

Tierhaltung
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Biologische Laboratorien
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Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen



Verordnung Biologische Arbeitsstoffe

Verordnung des Bundesministeriums 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales über den 

Schutz der Arbeitnehmer/innen gegen 

Gefährdung durch biologische Arbeitstoffe –

(Verordnung biologische Arbeitsstoffe - VbA)

aufgrund ASchG Novelle 1997 

in Kraft seit 1.11.1998



§1(3) Beabsichtigte Verwendung: 

„…wenn der Zweck einer Tätigkeit oder 

eines Arbeitsverfahrens die Verwendung 

eines oder mehrerer biologischer 

Arbeitsstoffe ist…“

Unbeabsichtigte Verwendung: 

„…wenn keine beabsichtigte Verwendung 

vorliegt, es aber offenkundig ist oder die Ermittlung 

und Beurteilung der Gefahren nach § 41 ASchG 

ergeben hat, dass eine Tätigkeit oder ein Arbeits-

verfahren zu einer Exposition gegenüber einem 

oder mehreren biologischen Arbeitsstoffen führen 

kann.“



Keine „Verwendung“ 

eine biologischen 

Arbeitsstoffes!

AUSSER: bei Sanierung

Auch wenn VbA nicht greift, muss lt.§22 ASchG 

"dem Gesundheitsschutz angemessene Hygiene" gelten, also 

"angemessene raumklimatische Verhältnisse" und "Vermeidung übler Gerüche"!



Einteilung in Risikogruppen (RG)
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RICHTLINIE (EU) 2020/739 DER KOMMISSION vom 3. Juni 2020 

zur Änderung des Anhangs III der Richtlinie 2000/54/EG

Verordnung biologische Arbeitsstoffe:



Ermittlung und Beurteilung von Gefahren - „Evaluierung“

• Risikogruppe

• Art und Häufigkeit der Tätigkeit

• mögliche Infektionswege

• allergene oder toxigene Wirkung

• mögliche oder aufgetretene Erkrankungen

• anhand vergleichbarer Arbeitsplätze



Beurteilung von Arbeitsplätzen

… auch Messungen

• Augenschein

• Erfahrung

• Vergleich mit ähnlichen Arbeitsplätzen



Größenordnungen von Pilzsporenbelastungen
(Messwerte aus Erfahrung und Literatur)  

Außenluft Winter

Außenluft Sommer/Herbst

Innenräume mit gefilterter Luft

Innenräume Winter

Innenräume Sommer/Herbst

Landwirtschaft

Salamibürsten

0                        1000                 100.000           10 Mio.              1 Mrd.           100 Mrd.

100                    10.000                1 Mio.            1 00 Mio.           10 Mrd.            1 Bio.
(Angaben in koloniebildende

Einheiten pro m³ Luft (KBE/m³)

Abfallwirtschaft

Schimmelsanierungsarbeiten

„Schimmelräume“

Ruhezustand

„Schimmelräume“

nach Aufwirbelungen



• saubere Arbeitsplätze, Arbeitsmittel

• Verbot von Essen, Trinken, Rauchen

im kontaminierten Bereich (deutlich sichtbare Anschläge!)

• Händewaschen

• Ungezieferbekämpfung

Verordnung Biologische Arbeitsstoffe

§5(1)  Hygienemaßnahmen





Schutzmaßnahmen 

Technische 

Organisatorische

Personenbezogene

z.B.: Trennung von Rein- und Unreinbereichen;

Leicht zu reinigende und desinfizierende Oberflächen; 

Staub, Aerosolbildung vermeiden; 

Spitze, schneidende, zerbrechliche Arbeitsgeräte wenn möglich ersetzen;

Belüftung, Absaugung

z.B.: Kein Essen, Trinken, Rauchen am Arbeitsplatz; 

Händewaschen; 

getrennte Aufbewahrung von Arbeits- und Straßenkleidung; 

Unterweisung, 

Information über etwaige Impfungen; 

Geeignete!

- Arbeitskleidung, 

- Schutzhandschuhe, 

- Schutzmasken, 

- Augen-, Gesichtsschutz



Technische 

Organisatorische

Personenbezogene

Umluftanteil von Raumlufttechnischen Anlagen soweit wie möglich reduzieren; 

(Plexiglas-)Trennwände; 

evtl. „Luftreiniger“ (HEPA/EPA-Filter, Ozon, UV) Achtung: Luftreiniger ersetzen 

NICHT das regelmäßige Lüften bzw. eine RLT Anlage, können aber unter 

bestimmten Umständen ergänzend dazu sinnvoll sein. 

Regelmäßiges (Quer-)Lüften; 

Mindestabstand von 2 m; 

Einbahnregelungen; 

Bodenmarkierungen; 

Bildung fester Teams / Arbeiten in Schichten; 

Arbeitsplätze „auseinanderrücken“; 

Homeoffice, wo geht, bzw. immer nur eine Person/Büro anwesend; 

Besprechungen nur in kleinen Gruppen und großen Räumen bzw. online; 

regelmäßig Händewaschen; 

regelmäßige Antigen-Tests; 

Schutzmaßnahmen Covid-19

Atemschutzmaske ohne Ausatemventil, Mund-Nasen-Schutz, 

Schutzhandschuhe, 

Augen-, Gesichtsschutz 



4. Novelle zur COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung

§ 6. Ort der beruflichen Tätigkeit

(8) Der Betreiber einer Betriebsstätte mit mehr als 51 Arbeitnehmern hat basierend auf einer 

Risikoanalyse ein dem Stand der Wissenschaft entsprechendes COVID-19-

Präventionskonzept zur Minimierung des Infektionsrisikos auszuarbeiten und umzusetzen. 

Das COVID-19-Präventionskonzept hat insbesondere zu enthalten:

a) spezifische Hygienevorgaben,

b) Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion,

c) Risikoanalyse,

d) Regelungen betreffend die Nutzung sanitärer Einrichtungen,

e) Regelungen für Mitarbeiter- und Kundenströme,

f) Entzerrungsmaßnahmen, wie Absperrungen und Bodenmarkierungen.

Der Betreiber einer Betriebsstätte mit mehr als 51 Arbeitnehmern hat die Einhaltung dieser 

Bestimmungen durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen



Screenshots aus: New Facts about Infection Mechanisms - NHK World



30 Minuten Atmen 

ca. 90 000 Aerosolpartikel

ca. 9000 infektiöse Partikel

Quelle: Techn. Universität Berlin



Masken wie und wofür?

Fotos: R. Reichert, M. Seibert



www.auva.at/coronavirus

http://www.auva.at/coronavirus


Hepatitis B: Ärzte, medizinisches Personal, Reinigungspersonal, 

Medizinstudenten, u.a.

Hepatitis A/B: Feuerwehrleute

FSME: Forstpersonal

Tollwut: Tierärzte, Tierpräparatoren, u.a.

Tetanus: nicht definierter Personenkreis   

Impfungen, die von der AUVA (als freiwillige Leistung) 

bezahlt werden:



Wiener Desinfektionsmitteldatenbank

www.wides.at

Robert-Koch-Institut

www.rki.de

Online Rechner zur Abschätzung des 

Infektionsrisikos in Innenräumen

corona-rechner.at

Arbeitsinspektorat

www.arbeitsinspektion.gv.at

Österr. Biozid-Helpdesk

www.biozide.at

Blog „Sicheres Wissen“

sichereswissen.info

NHK-Doku

https://www.youtube.com/

watch?v=H2azcn7MqOU

Zeit-Online-Rechner

https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-

aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume

BGN-Lüftungsrechner online

https://www.bgn.de/lueftungsrechner/

www.eval.at

http://www.wides.at/
http://www.rki.de/
https://www.corona-rechner.at/
http://www.arbeitsinspektion.gv.at/
http://www.biozide.at/
https://sichereswissen.info/
https://www.youtube.com/watch?v=H2azcn7MqOU
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume
https://www.bgn.de/lueftungsrechner/
https://www.eval.at/


www.youtube.com/channel/UCcI7BrrJQk1C5xhHWqAxu3w/videos

www.youtube.com/c/maiLab/videos

http://www.youtube.com/channel/UCcI7BrrJQk1C5xhHWqAxu3w/videos
https://www.youtube.com/c/maiLab/videos


Biologische Arbeitsstoffe

AUVA - Hilfestellung

 Luftkeim-Messungen

- Gesamtkeimzahl

- einzelne Keimgruppen

 Beratungstätigkeit

 Literatur, Information

www.auva.at

AUVA, Abt. HUB, Adalbert-Stifter-Straße 65, 1200 Wien, 

Tel.: 059393-20785 (DI Manfred Hinker) oder -20793 (DI Martina Seibert)

http://www.auva.at/

